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25. Jahrgang Nr. 04/2026

Redaktionsschluss: Montag, den 20. April 2026, um 11:00 UhrDie Mai-Ausgabe erscheint am 2. Mai 2026

Der Geltungsbereich umfasst die Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld und die Mitgliedsgemeinden
Kranichfeld mit den Ortsteilen Barchfeld und Stedten,

Rittersdorf, Tonndorf, Hohenfelden, Nauendorf und Klettbach mit dem Ortsteil Schellroda.

Samstag, den 4. April 2026
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Öff nungszeiten des Bürgerbüros

Montag 09:00 - 12:00 Uhr 

Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 
13:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch geschlossen

Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 
13:00 - 17:00 Uhr

Freitag 09:00 - 12:00 Uhr
1. Samstag im Monat 09:00 - 11:00 Uhr

Dienstzeiten der Verwaltung
Montag 09:00 - 12:00 Uhr 

Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 
13:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr
Telefon    036450 345-0        Website   www.vg-kranichfeld.de
Telefax    036450 345-15       E-Mail    info@vg-kranichfeld.de

Allgemeines

NOTRUF

Polizei 110
Feuerwehr 112
Giftinformationszentrum 0361 730730
Polizeistation Bad Berka 036458 5830
Polizeiinspektion Weimar 03643 8820
Hochwasseransagedienst 0180 5003006 
Störungsnummer Strom 0800 6861166
Störungsnummer Gas 0800 6861177
Störungsnummer Wasser 03643 7444444
Störungsnummer Abwasser 0172 6960003

Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden

Mitgliedsgemeinde Bürgermeister Sprechstunde Telefon / E-Mail / Internet
Stadt Kranichfeld Jörg Bauer Dienstag 15:00 - 18:00 Uhr

jeden letzten Donnerstag in 
Stedten 16:00 - 18:00 Uhr

036450 345-11 buergermeister@kranichfeld.de,
                             www.kranichfeld.de

Gemeinde Rittersdorf Ellen Huschke Mittwoch 17:30 - 18:30 Uhr 036450 42167 gemeinde@rittersdorf.info, www.rittersdorf.info
Gemeinde Tonndorf Tony Röser Montag 17:00 - 19:00 Uhr 036450 42419 buergermeister@gemeinde-tonndorf.de, 

                                 www.gemeinde-tonndorf.de

Gemeinde Hohenfelden Thomas Morche Donnerstag 18:00 - 19:00 Uhr 036450 42351 thomas.morche@web.de, www.hohenfelden.de
Gemeinde Nauendorf Marek Heusinger Dienstag 17:00 - 18:00 Uhr 036209 349 buergermeister@gemeinde-nauendorf.de, 

 www.gemeinde-nauendorf.de

Gemeinde Klettbach André Köhler Montag 17:00 - 19:00 Uhr 036209 346 info@klettbach.de, www.klettbach.de

Kultur- und Tourismusamt Kranichfeld

Baumbachplatz 1, 99448 Kranichfeld
Frau Mnich, Frau Schrammek, 036450 42021
Kernöff nungszeiten: Montag bis Freitag 10:00 - 13:00 Uhr

Telefonverzeichnis
Gemeinschaftsvorsitzender Herr Menge 036450 345-20
Hauptamt Frau Grau 036450 345-21
Hauptamt Frau Werner 036450 345-22
Hauptamt Frau Krüger 036450 345-23
Hauptamt Meißner / Klinkert 036450 345-24
Hauptamt Frau Gerstberger 036450 345-27
Kämmerei Frau Rahm 036450 345-31
Kämmerei Frau Schneider 036450 345-35
Kämmerei Frau Knöfel 036450 345-34
Kasse Frau Fröbel 036450 345-32
Kasse Herr Rieger 036450 345-33
Bürgerbüro/Feuerwehr Frau Lichtenecker 036450 345-41
Bürgerbüro Herr Ohnesorge 036450 345-42
Ordnungsamt Herr Merten 036450 345-52
Ordnungsamt Frau Schambach 036450 345-51
Standesamt/Friedhof Frau Zentgraf 036450 345-54
Bauamt Herr Kästner 036450 345-61
Bauamt Frau Brinkmann 036450 345-62
Bauamt Herr Hellriegel 036450 345-63
Bauamt Herr Kämmer-Heuser 036450 345-64
Polizei Herr Kabbe 036450 437-12

Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld, Alexanderstraße 7, 99448 Kranichfeld

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer 116 117 erreichen 
Sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst. In akuten Fällen wenden Sie 
sich an den Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112.

Schiedsstelle
Bei uns können Sie nur gewinnen.
Das Schiedswesen besteht seit über 170 Jahren,
 und ist eine vorgerichtliche, bürgernahe sowie 

unparteiische Schlichtungsorganisation.

Geschlichtet werden können:
Nachbarschaftsstreitigkeiten, Beleidigungen, 

Bedrohungen, Körperverletzung,
Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch

Wer schlichtet?

Schiedsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld
Alexanderstraße 7, 99448 Kranichfeld

E-Mail info@vg-kranichfeld.de
Telefon 036450 345-41 und -42 (Bürgerbüro)

Schiedstelle
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Amtlicher Teil

Stadt Kranichfeld
Haushaltssatzung der Stadt Kranichfeld
für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die Stadt 
Kranichfeld folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 
wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 5.543.900,00 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 2.889.300,00 €

ab.
§ 2

Genehmigungspflichtige Kreditaufnahmen für Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

Nachrichtlich: 
1.	 Bereits genehmigte Kreditermächtigung gem. § 63 Abs. 3 Thür-

KO: 252.400 € (Gültigkeit bis 31.12.2026)
2.	 Kreditaufnahme mit Kapitaldienstfinanzierung nach dem Thü-

ringer Kommunalen Investitionsprogrammgesetzes (ThürKIpG): 
893.718 € (1.Abruf im Haushaltsjahr 2026: 788.500 €, 2. Abruf im 
Haushaltsjahr 2027: 105.218 €)

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.  

§ 4
Entfällt
Nachrichtlich:
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern wur-
den mit der vom Stadtrat in seiner Sitzung am 11.12.2025 (Beschluss-
Nr. 112-14/2025) beschlossenen Hebesatz-Satzung wie folgt festge-
setzt:
1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) 388 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  512 v.H.
2. Gewerbesteuer 395 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 923.000 € festgesetzt. Der 
Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausga-
ben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft 
der Stadt Kranichfeld wird auf 159.000 € festgesetzt.

§ 6
Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft.

Kranichfeld, den 13.03.2026
Stadt Kranichfeld                                               (Siegel)
gez. Jörg Bauer
Bürgermeister

Beschluss- und Verfahrensvermerk:
1.	 Der Stadtrat Kranichfeld hat in seiner Sitzung am 12.02.2026, 

Beschluss-Nr. 122-16/2026, die Haushaltssatzung 2026 erlassen.
2.	 Die Haushaltssatzung 2026 mit Ihren Anlagen wurde gemäß § 57 

Abs. 2 ThürKO der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt.

Die Kommunalaufsicht beim Landratsamt Weimarer Land, als zu-
ständige Rechtsaufsichtbehörde, hat mit Schreiben vom 10.03.2026 
(Az.: 11.90.03-14-2) den Eingang der Haushaltssatzung bestätigt und 
die Haushaltssatzung gem. §§ 55 Abs. 2 Nr. 5, 65 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 1 
ThürKO i. V. m. §§ 123 Abs. 1, 118 Abs. 1 ThürKO genehmigt und 
rechtsaufsichtlich gewürdigt. Der vorfristigen Bekanntmachung nach § 
57 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 21 Abs. 3 Satz 3 ThürKO wurde zugestimmt.

Auslegungshinweis gemäß § 57 Abs. 3 Satz 3 und 4 ThürKO:
Der Haushaltsplan 2026 liegt vom 07.04.2026 für die Dauer von zwei 
Wochen während der Dienstzeiten (Mo., Di., Do., Fr., 09:00 bis 12:00 
Uhr und dienstags 13:00 bis 18:00 Uhr) in der Kämmerei der Verwal-
tungsgemeinschaft Kranichfeld, Alexanderstraße 7, 99448 Kranich-
feld, 1. Etage, Zimmer 09, öffentlich aus. Wir bitten um vorherige Ter-
minabsprache unter 036450 345 31. Der Haushaltsplan 2026 wird bis 
zur Beschlussfassung über die Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres 
und über die Entlastung des Bürgermeisters nach § 80 Abs. 3 ThürKO 
zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten.

Hinweis gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO:
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung betreffen, 
können gegenüber der Stadt Kranichfeld, schriftlich unter Angabe der 
Gründe, geltend gemacht werden. Werden solche Verstöße nicht inner-
halb einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend 
gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Ausschusses für Kultur und 
Soziales der Stadt Kranichfeld vom 16.12.2025

059-06/2025	
Die Niederschrift aus der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Kultur und Soziales der Stadt Kranichfeld vom 19.08.2025 wird be-
stätigt.

060-06/2025	
Der Ausschuss für Kultur und Soziales der Stadt Kranichfeld be-
schließt die Übernahme der Kooperationsvereinbarung zum Betreiben 
einer regionalen Freiwilligenagentur zur Stärkung des bürgerschaftli-
chen Engagements im Südkreis des Kreises Weimarer Land mit einer 
jährlichen Pauschale in Höhe von 3.500,00 €.

Bekanntmachung der Beschlüsse aus der öffentlichen 
Sitzung des Stadtrates der Stadt Kranichfeld vom 
12.02.2026

121-16/2026	
Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Stadtrates Kranichfeld 
vom 11.12.2025 wird bestätigt.

122-16/2026	
Der Stadtrat der Stadt Kranichfeld beschließt die Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2026 mit den Anlagen Haushaltsplan, Stellenplan 
und Wirtschaftsplan / Erfolgsplan Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft.
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123-16/2026	
Der Stadtrat der Stadt Kranichfeld beschließt auf der Grundlage des 
§ 62 ThürKO den Finanzplan für die Jahre 2025-2029 in der vorge-
legten Fassung.

124-16/2026	
Der Stadtrat der Stadt Kranichfeld beschließt, dass zum beabsichtig-
ten Entwurf zur 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bad 
Berka keine Einwände bestehen und keine eigenen Planungen vorlie-
gen, die den Entwurf zur 2. Änderung des Flächennutzungsplanes be-
rühren.

Gemeinde Tonndorf

Haushaltssatzung der Gemeinde Tonndorf
für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die Ge-
meinde Tonndorf folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 
wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 967.000,00 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 265.900,00 €

ab.
§ 2

Genehmigungspflichtige Kreditaufnahmen für Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.
Nachrichtlich:
Im Haushaltsjahr 2026 ist eine Kreditaufnahme mit Kapitaldienstfi-
nanzierung nach dem Thüringer Kommunalen Investitionsprogramm-
gesetz (ThürKIpG) in Höhe von 169.690 € geplant.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.  

§ 4
Entfällt
Nachrichtlich:
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern wur-
den mit der vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 11.12.25 (Be-
schluss-Nr. 049-09/2025) beschlossenen Hebesatzung wie folgt fest-
gesetzt:
1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) 

301 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  405 v.H.
2. Gewerbesteuer 395 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 161.000 € festgesetzt.

§ 6
Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft.

Tonndorf, den 20.03.2026
Gemeinde Tonndorf                                          (Siegel)
gez. Tony Röser
Bürgermeister

Beschluss- und Verfahrensvermerk:
1.	 Der Gemeinderat Tonndorf hat in seiner Sitzung am 12.03.2026, 

Beschluss-Nr. 061-10/2026, die Haushaltssatzung 2026 erlassen.

2.	 Die Haushaltssatzung 2026 mit Ihren Anlagen wurde gemäß § 57 
Abs. 2 ThürKO der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt.

	 Die Kommunalaufsicht beim Landratsamt Weimarer Land, 
als zuständige Rechtsaufsichtbehörde, hat mit Schreiben vom 
18.03.2026 (Az.: 11.90.03-24-1) die Haushaltssatzung rechtsauf-
sichtlich gewürdigt. Der vorfristigen Bekanntmachung nach § 57 
Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 21 Abs. 3 Satz 3 ThürKO hat die Rechtsauf-
sichtsbehörde zugestimmt.

Auslegungshinweis gemäß § 57 Abs. 3 Satz 3 und 4 ThürKO:
Der Haushaltsplan 2026 liegt vom 07.04.2026 für die Dauer von zwei 
Wochen während der Dienstzeiten (Mo., Di., Do., Fr., 09:00 bis 12:00 
Uhr und dienstags 13:00 bis 18:00 Uhr) in der Kämmerei der Verwal-
tungsgemeinschaft Kranichfeld, Alexanderstraße 7, 99448 Kranich-
feld, 1. Etage, Zimmer 09, öffentlich aus. Wir bitten um vorherige Ter-
minabsprache unter 036450 345 31.
Der Haushaltsplan 2026 wird bis zur Beschlussfassung über die Jahres-
rechnung dieses Haushaltsjahres und über die Entlastung des Bürger-
meisters nach § 80 Abs. 3 ThürKO zur Einsichtnahme zur Verfügung 
gehalten.

Hinweis gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO:
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, 
die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung betreffen, kön-
nen gegenüber der Gemeinde Tonndorf, schriftlich unter Angabe der 
Gründe, geltend gemacht werden. Werden solche Verstöße nicht inner-
halb einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend 
gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

Gemeinde Hohenfelden
Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Hohenfelden vom 12.12.2025

047-09/2025
Die Niederschrift des öffentlichen Teils zur Sitzung des Gemeinderates 
Hohenfelden vom 24.01.2025 wird bestätigt.

048-09/2025
Die Niederschrift des öffentlichen Teils zur Sitzung des Gemeinderates 
Hohenfelden vom 11.07.2025 wird bestätigt.

049-09/2025
Die Niederschrift des öffentlichen Teils zur Sitzung des Gemeinderates 
Hohenfelden vom 19.09.2025 wird bestätigt.

050-09/2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenfelden beschließt die Satzung 
über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuer (Hebesatz-
Satzung) mit folgenden Hebesätzen:

Grundsteuer A: 321 %
Grundsteuer B: 460 %
Gewerbesteuer: 395 %.

Die Fälligkeiten der Grundsteuern werden gem. § 28 GrStG festgelegt.

051-09/2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenfelden erteilt zur Bauvoranfrage 
„Neubau Einfamilienhaus“ auf dem Grundstück: Gemarkung Hohen-
felden; Flur 1; Flurstück 92/1 das gemeindliche Einvernehmen nach § 
36 BauGB i.V.m. § 68 ThürBO.
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Gemeinde Nauendorf

Gemeinde Klettbach

Bekanntmachung der Beschlüsse aus der öffentlichen 
Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Nauendorf 
vom 19.02.2026

078-13/2026 
Die Niederschrift des öffentlichen Teils zur Sitzung des Gemeinderates 
Nauendorf vom 19.12.2025 wird bestätigt.

079-13/2026
Der Gemeinderat der Gemeinde Nauendorf beschließt die Haushalts-
satzung 2026 samt ihren Anlagen gemäß 
§ 57 Abs. 1 ThürKO.

080-13/2026
Der Gemeinderat der Gemeinde Nauendorf beschließt den Finanzplan 
der Gemeinde Nauendorf für die Jahre 2025 bis 2029 auf der Grundla-
ge des § 62 ThürKO.

Haushaltssatzung der Gemeinde Nauendorf
für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die Ge-
meinde Nauendorf folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 
wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 558.800,00  €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 760.400,00  €

ab.
§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen wird auf 183.500,00  € festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.  

§ 4
Entfällt.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 200.000,00 € festgesetzt.

§ 6
Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft.

Nauendorf, den 11.03.2026
Gemeinde Nauendorf                                                     Siegel
gez. Marek Heusinger
Bürgermeister

Nachrichtlich:
1.	 Kreditkontigent im Rahmen des Thüringer Kommunalen Investiti-

onsprogrammgesetzes (ThürKIpG): 81.800,00 € (Abruf im Haus-
haltsjahr 2026 in voller Höhe)

2.	 Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
wurden mit der vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 23.10.2025 

(Beschluss-Nr. 058-10/2025) beschlossenen Hebesatz-Satzung 
wie folgt festgesetzt:

1.	 Grundsteuer
a.	 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A):	 271 v. H.
b.	 Grundsteuer für Grundstücke (B): 			  389 v. H.
c.	 Grundsteuer für baureife Grundstücke (C)		  1.167 v.H.
d.	 Gewerbesteuer:				    395 v. H.

Beschluss- und Verfahrensvermerk:
1.	 Der Gemeinderat Nauendorf hat in seiner Sitzung am 19.02.2026, 

Beschluss-Nr. 079-13/2026, die Haushaltssatzung 2026 erlassen.
2.	 Die Haushaltssatzung 2026 mit Ihren Anlagen wurde gemäß § 57 

Abs. 2 ThürKO der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt.
Die Kommunalaufsicht beim Landratsamt Weimarer Land, als zustän-
dige Rechtsaufsichtbehörde, hat mit Schreiben vom 04.03.2026 (Az.: 
11.90.03-14-1) die Haushaltssatzung gemäß §§ 55 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 
5, 63 Abs. 2 S. 1 Alt. 1, 65 Abs. 2 Nr. 1 ThürKO i.V.m. §§ 123 Abs. 1, 
118 Abs. 1 ThürKO genehmigt und rechtsaufsichtlich gewürdigt. Der 
vorfristigen Bekanntmachung nach § 57 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 21 Abs. 
3 Satz 3 ThürKO hat die Rechtsaufsichtsbehörde zugestimmt.

Auslegungshinweis gemäß § 57 Abs. 3 Satz 3 und 4 ThürKO:
Der Haushaltsplan 2026 liegt vom 07.04.2026 für die Dauer von zwei 
Wochen während der Dienstzeiten (Mo., Di., Do., Fr., 09:00 bis 12:00 
Uhr und dienstags 13:00 bis 18:00 Uhr) in der Kämmerei der Verwal-
tungsgemeinschaft Kranichfeld, Alexanderstraße 7, 99448 Kranich-
feld, 1. Etage, Zimmer 09, öffentlich aus. Wir bitten um vorherige Ter-
minabsprache unter 036450 345 31.
Der Haushaltsplan 2026 wird bis zur Beschlussfassung über die Jahres-
rechnung dieses Haushaltsjahres und über die Entlastung des Bürger-
meisters nach § 80 Abs. 3 ThürKO zur Einsichtnahme zur Verfügung 
gehalten.

Hinweis gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO:
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, 
die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung betreffen, kön-
nen gegenüber der Gemeinde Nauendorf, schriftlich unter Angabe der 
Gründe, geltend gemacht werden. Werden solche Verstöße nicht inner-
halb einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend 
gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Klettbach vom 06.11.2025

087-15/2025	
Die Niederschrift des öffentlichen Teils zur Sitzung des Gemeinderates 
Klettbach vom 06.03.2025 wird bestätigt.

088-15/2025	
Die Niederschrift zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Klett-
bach vom 03.06.2025 wird bestätigt.

089-15/2025	
Die Niederschrift des öffentlichen Teils zur Sitzung des Gemeinderates 
Klettbach vom 26.06.2025 wird bestätigt.

090-15/2025	
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt die Genehmi-
gung des Forstwirtschaftsplanes 2026 für den Forstbetrieb der Ge-
meinde Klettbach, in der Fassung vom 26.09.2025 erstellt durch das 
Thüringer Forstamt Bad Berka.

091-15/2025	
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt die Satzung 
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über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuer (Hebesatz-
Satzung) im vorliegenden Entwurf. Die Fälligkeiten der Grundsteuern 
werden gem. § 28 GrStG festgelegt.

092-15/2025	
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt, zum Zwecke der 
Umsetzung der Richtlinie des Bundesministeriums für Digitales und 
Verkehr zur „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Te-
lekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 31. 
März 2023, der aktuellen Richtlinie des Freistaats Thüringen sowie zu-
künftiger Richtlinien des Bundes sowie des Freistaats Thüringen, sich 
bei der Erfüllung der Aufgabe der Breitbandversorgung / des Breit-
bandausbaus mittels Glasfaser bzw. zukünftiger neuer Technologien 
der Thüringer Glasfasergesellschaft über die KEBT AG zu bedienen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach ermächtigt den Bürgermeis-
ter insofern, alle erforderlichen Maßnahmen, die im Zusammenhang 
mit der Inanspruchnahme der TGG über die KEBT AG zur Erfüllung 
der Aufgabe der Breitbandversorgung / des Breitbandausbaus mittels 
Glasfaser bzw. zukünftiger neuer Technologien stehen, deren Gegen-
stand der Auf- und Ausbau von gigabitfähigen Breitbandnetzen nach 
dem „graue-Flecken“-Förderprogramm des Bundes und des Landes 
sowie ggf. nachfolgender Programme im Gemeindegebiet ist, zu er-
greifen sowie zur Ausführung aller damit in Zusammenhang stehenden 
Aufgaben. 

Die  Inanspruchnahme der TGG über die KEBT AG erfolgt mit allen 
dazugehörigen Rechten und Pflichten. Dazu gehören insbesondere: 
Durchführung des Markterkundungsverfahrens, Ermittlung der förder-
fähigen Adressen und Haushalte; Durchführung der Grobprojektpla-
nung; Beantragung sowohl der vorläufigen als auch endgültigen För-
dermittelbescheide; Ermittlung der vorhandenen und nutzbaren Infra-
struktur (Infrastrukturatlas); Durchführung des Auswahlverfahrens zur 
Suche eines Netzbetreibers im Betreibermodell unter Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben; Durchführung der Feinprojektplanung für die 
Vorbereitung des Ausschreibungsverfahrens; Durchführung aller not-
wendigen verwaltungstechnischen Schritte einschließlich der notwen-
digen Vollzugslegitimation zur Beantragung der Zuwendung nach den 
geltenden Richtlinien; Durchführung und Ausschreibung des passiven 
Netzausbaus, Begleitung des Netzausbaus und der Betrieb des Netzes 
(insbesondere während der Zweckbindungsfrist für Fördermittel) ein-
schließlich aller notwendigen Schritte zur Abwicklung des Förderver-
fahrens (u. a. Verwendungsnachweisführung); alle mit dem Netzeigen-
tum verbundenen Aufgaben (z. B. Dokumentation, Erfassung im GIS, 
Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen).

Die Gemeinde Klettbach soll frühzeitig über Baumaßnahmen von 
grundsätzlicher Bedeutung für die kommunalen Belange unterrichtet 
werden und die Gelegenheit zur Stellungnahme bekommen. Umge-
kehrt wird sie die KEBT AG über Baumaßnahmen von grundsätzli-
cher Bedeutung für die Belange der Breitbandversorgung / des Breit-
bandausbaus mittels Glasfaser bzw. zukünftiger neuer Technologien 
frühzeitig unterrichten und Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Bei 
Bedarf stellen die Beteiligten die erforderlichen Pläne für die von der 
jeweiligen Baumaßnahme betroffenen Bereiche dem jeweils anderen 
Beteiligten kostenfrei zur Verfügung.

Die Gemeinde Klettbach soll mindestens einmal jährlich über den ak-
tuellen Stand der Breitbandversorgung / des Breitbandausbaus mittels 
Glasfaser bzw. zukünftiger neuer Technologien in ihrem Gebiet infor-
miert werden. Sie hat das Recht, jederzeit auf Anfrage bei der KEBT 
AG eine entsprechende Auskunft zu erhalten. 

Über alle geschäftlichen und betrieblichen Informationen, die den Be-
teiligten im Rahmen der Zusammenarbeit bekannt werden, ist Still-
schweigen zu bewahren. Insbesondere verpflichten sie sich, die In-
formationen ausschließlich zur Erfüllung der Aufgabe der Breitband-
versorgung / des Breitbandausbaus mittels Glasfaser bzw. zukünftiger 
neuer Technologien zu verwenden und sie weder anderweitig zu nut-
zen noch Dritten mitzuteilen. Da die TGG auch für andere Thüringer 

Kommunen tätig wird, ist eine Weitergabe von Informationen durch 
die TGG an andere Kommunen zulässig, sofern dies für die Projekt-
durchführung notwendig ist und im wohlverstandenen Interesse der 
Beteiligten liegt.

093-15/2025 
Beschluss wurde abgelehnt 	
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt die überplanmä-
ßige Vergabe von Bauleistungen, hier: die Einfassung der Spielfläche 
des Basketballplatzes auf dem Sportplatz Klettbach mit Tiefborden und 
die Versiegelung mit Pflastersteinen auf einer Fläche von ca. 240 m² an 
die Firma Pflaster- und Landschaftsbau Ronny Mortan zum Angebots-
preis von 24.823,40 Euro laut Angebot vom 18.09.2025.

094-15/2025 
Beschluss wurde abgelehnt	
Der Gemeinderat Klettbach beschließt, dass die Ausgestaltung von 
Nutzungsverträgen mit mehr als einmaliger Nutzung, der Vertrags-
schluss und die Aufhebung derartiger Verträge vor allem mit Vereinen 
und Interessensgruppen für den Gemeindesaal Klettbach, nur mit Be-
schluss des Gemeinderats vollzogen werden darf.

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem nicht öf-
fentlichen Teil der Sitzung des Gemeinderates der 
Gemeinde Klettbach vom 06.11.2025, für welche die 
Öffentlichkeit des jeweiligen Beschlusses hergestellt 
wurde

098-15/2025	
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt, auf Grundlage 
von § 14 UVgO in Verbindung mit § 7 ThürLHO, die Beschaffung 
eines Herkules HT 102-24 XDC NEO1 Rasentraktors und die Vergabe 
an die Günzel Gartentechnik, Rudolstädter Straße 102, 99099 Erfurt. 
Das Bruttoauftragsvolumen beträgt 6.420,00 EUR.

Informationen

Nichtamtlicher Teil

Bürgerbüro
Das Bürgerbüro ist am Samstag, dem 6. Juni 2026, von 09:00 – 11:00 
Uhr, für Sie geöffnet.

Beratung - Kontenklärung - Rentenanträge

Beratung und Auskunft zu rentenrechtlichen Angelegenheiten sowie 
Hilfe bei der Antragstellung von Renten wegen Erwerbsminderung, 
Alters- und Hinterbliebenenrenten bekommen Sie kostenfrei in den 
Sprechstunden vor Ort durch Ingo Torborg, Versichertenältester der 
Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland.

Mittwoch, den 15.04.2026, im Baumbachhaus in Kranichfeld
von 13:30 bis 17:30 Uhr

Mittwoch, den 29.04.2026, im Bürgerhaus in Klettbach
von 14:00 bis 17:30 Uhr

Terminvereinbarungen erbeten unter Telefon 0176 46580070 (Di - DO 
12:00 - 13:00 Uhr) oder 03643 4697923 (MO - MI 19:00 - 19:30 Uhr) 
oder 03644 540769 (nur DI 09:00 - 12:00 Uhr) 
oder E-Mail: ingo.torborg@online.de.

Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek Apolda
Hohenfelden, 10.04.2026, 17:05 – 17:45 Uhr
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Aufruf für ein Freiwilliges Soziales Jahr
in der VG Kranichfeld

Die Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld sucht für ihre Kindertages-
einrichtungen ab dem 1. September 2026 wieder junge Menschen, die 
ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren möchten.
Das FSJ dient der Unterstützung des pädagogischen Teams, der Betreu-
ung und Förderung von Kindern im Alltag (Spielen, Basteln, Essen) 
sowie der berufl ichen Orientierung für die Freiwilligen.
Die Laufzeit des FSJ beträgt ein Jahr, unser Träger ist schon seit vielen 
Jahren das DRK.
Neben einem Taschengeld von monatlich 350,00 € übernimmt die Ein-
satzstelle auch die gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge für den 
Freiwilligen.

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie gerne einen wertvollen 
Beitrag zur Gesellschaft leisten wollen, dann freuen wir uns über Ihre 
Bewerbung.

Fred Menge, Vorsitzender

Öff entliche Straßenreinigung in Kranichfeld

Die öff entliche Straßenreinigung in der Stadt Kranichfeld erfolgt frei-
tags im 14-tägigen Intervall, jeweils am zweiten und vierten Freitag 
von April bis November. Die folgenden Straßen sind in die öff entliche 
Straßenreinigung einbezogen:

Gewerbegebietsstraße, Erfurter Straße, Weimarische Straße (bis letzten 
Anlieger), Arnstädter Straße (bis Einmündung Friedhofstraße), Bahn-
hofstraße, Alexanderstraße, Rudolf-Baumbach-Straße, Ritters-dorfer 
Straße (bis letzten Anlieger), Georgstraße, Ilmenauer Straße, Linden-
tal, Mohrentaler Straße (ohne Stichstraßen und Sackgassen), Stephans-
höhe (bis letzter Anlieger), Gänseleite in Stedten (ohne Stichstraßen 
und Sackgassen)

Termine 2026
April  10. April 2026 und 24. April 2026
Mai  08. Mai 2026 und 22. Mai 2026
Juni  12. Juni 2026 und 26. Juni 2026
Juli  10. Juli 2026 und 24. Juli 2026
August  14. August 2026 und 28. August 2026
September 11. September 2026 und 25. September 2026
Oktober  09. Oktober 2026 und 23. Oktober 2026
November 13. November 2026 und 27. November 2026

Von 7:00 - 10:00 Uhr sind an den entsprechenden Tagen die oben ge-
nannten Straßen frei zu halten, um eine Reinigung durch die Kehrma-
schine ungehindert zu ermöglichen.

Aufruf zum Frühjahrsputz in Kranichfeld und den 
Ortsteilen

Schon seit einigen Wochen erfreut uns das schöne Frühjahrswetter, die 
Natur erwacht wieder und das milde Wetter lädt zum Draußensein ein. 
Daher ist es wieder Zeit, vor der Haustür und in unserer Umgebung 

für Sauberkeit und Ordnung zu sorgen. Auch in diesem Jahr wird es 
wie in den letzten Jahren keinen zentralen Termin für eine Frühjahrs-
putzaktion geben. Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kranichfeld 
sind aufgerufen, sich in ihren Quartieren in ihrer Wohnumgebung und 
um ihre Grundstücke herum um die nötigen Aufräumarbeiten zu küm-
mern und alles wieder schön zu machen. Auch die örtlichen Vereine 
und Institutionen werden gebeten, in der Umgebung ihrer Objekte die 
entsprechenden anfallenden Arbeiten zu erledigen. Herzlichen Dank 
für Ihre Mithilfe.

Jörg Bauer, Bürgermeister Kranichfeld

Wiederauff orstung an der Körnerstraße

An der Körnerstraße zwischen Rittersdorf und Mohrental mussten vor 
kurzem neun Bäume gefällt werden, weil sie instabil und brüchig ge-
worden sind. In einer Pfl anzaktion haben Familie Barufke, Johann und 
Familie Huschke aus Rittersdorf 13 Linden gepfl anzt. Die kleinen Lin-
den reihen sich mit bestehendem Bewuchs und natürlichen Laubgehöl-
zen aneinander. Ziel ist es, die schöne Baumallee an der Körnerstraße 
langfristig zu erhalten. In einer weiteren geplanten Maßnahme werden 
unter Berücksichtigung des Vogelschutzes Totholz entnommen und 
Pfl egeschnitte durchgeführt.

Ellen Huschke, Bürgermeisterin Rittersdorf

Osterkrone in Kranichfeld an neuem Stellplatz



4. April 2026 - Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld Nr. 04/2026Seite 8

Eine sehr schön geschmückte Osterkrone vor dem Bahnhof in der 
Zweiburgenstadt ist ein Blickfang, es ist die fleißige Arbeit vom För-
derverein Baumbachhaus Kranichfeld. Der ungewohnte Aufstellungs-
ort ist eine Idee vom Verein. Die Osterkrone steht jetzt genau an der 
Stelle, wo 1929 der Verschönerungsverein Kranichfeld einen Spring-
brunnen errichten ließ, der bis in die Sechzigerjahre hier stand. 

Bernd Rödger

Rittersdorf schwelgt in Erinnerungen

Herr Meisegeier, der letzte Lehrer der Rittersdorfer Dorfschule hat in 
seinem Nachlass seine Fotos und Aufnahmen der Dorfgemeinschaft 
zur Verfügung gestellt. Mit großem Zeitaufwand und viel Leidenschaft 
wurden die Bilder sortiert und aufbereitet. Am 17. Februar 2026 wur-
den einige der Fotos in Form einer Diavorführung im Rahmen des 
Kaffeeklatschs des Mehrgenerationentreffs gezeigt. Die Gaststube war 
bis zum letzten Platz von interessierten Bürgern gefüllt. Während der 
Präsentation wurden Geschichten ausgetauscht, in Erinnerungen ge-
schwelgt und vieler Bekannter gedacht. Wie wichtig es ist, das Wis-
sen der Älteren zu bewahren, wurden den jungen Leuten an diesem 
Nachmittag bewusst. Viele Gesichter waren unbekannt und Orte nur 
auf Hinweise der Älteren wiederzuerkennen. In diesem Zusammen-
hang kam auch die Sprache auf die Dorfchronik vor 1994, die nicht 
mehr aufzufinden ist. In naher Zukunft möchte die Bürgermeisterin ein 
Treffen organisieren um mit Interessierten Ideen zu sammeln wie Ver-
gangenes erarbeitet, dokumentiert und gesammelt werden kann.

Ellen Huschke, Bürgermeisterin Rittersdorf

Lesung mit Heike Meisegeier in der Stadtbücherei

Am 12. März 2026 war die Autorin Heike Meisegeier zu Gast in der 
Stadtbücherei und las aus ihrem neuen Roman „Blutsbande. Blut-
schande“. Zahlreiche interessierte Leserinnen und Leser sowie Weg-
gefährten aus ihrer Zeit hier in Kranichfeld und Rittersdorf waren zu 

Gast um Neues von der Autorin zu erfahren und der Lesung aus ihrem 
neuen Buch zu lauschen. Alles in allem ein interessanter und spannen-
der Abend. Wir freuen uns schon jetzt auf eine Fortsetzung, denn Frau 
Meisegeier verriet uns, dass sie bereits an der Fortsetzung des Romans 
arbeitet und auch eine andere Veröffentlichung vorbereitet wird. Unse-
re interessierten LeserInnen laden wir ganz herzlich zum Bücherfrüh-
ling in die Stadtbücherei am Freitag, dem 1. Mai 2026, ab 13:00 Uhr, in 
unsere Räumlichkeiten und vor allem auf den Platz vor dem Haus ein.

Das Team der Stadtbücherei Kranichfeld

Liebe Freunde
des Faschingsklub Kranichfeld e. V.

Hiermit laden wir herzlich zur Jahreshauptver-
sammlung mit Vorstandswahlen für alle Mitglieder 
aktiv und inaktiv am 9. Mai 2026, 17:00 Uhr, im 
Vereinsraum des FKK e. V. (über Autohaus Mühe) 
ein. Anträge und Vorschläge können gerne bis zum 
24.04.2026 abgegeben werden. Ansprechpartner für alle Anliegen, Ide-
en usw.: Alle aktiven Mitglieder des Vereins, Jana und Jörn Graffmann 
(036450 44605), Janine Boginski (Tankstelle in Kranichfeld).

Mit einem Kranichfeld Helau grüßt der Präsident des FKK e. V.
Jörn Graffmann und seine Crew

Solidarische Landwirtschaft Tonndorf 

Wir bauen regional und saisonal 55 verschiedene Sorten Gemüse und 
Kräuter an und verteilen die gesamte Ernte über das Jahr verteilt in 
unserer wöchentlichen Gemüsekiste auf unsere Mitglieder. Diese fi-
nanzieren die Gärtnerei kostendeckend über Monatsbeiträge (nicht-
gewinnorientiert). Ab Mai 2026 haben wir wieder FREIE GEMÜSE-
ANTEILE zu vergeben und freuen uns auf Dich. Interessierte können 
sich melden unter info@solawi-tonndorf.de.

Stefanie Killenberg



Seite 94. April 2026 - Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld Nr. 04/2026

Erfolgreiches Jahr für den Nachwuchssport – Aus-
zeichnungen, Nominierungen und starke Wettkämpfe 

Der Start in 2026 verläuft für den Nachwuchs überaus erfolgreich. 
Ein besonderes Highlight ist die Auszeichnung von Elisabeth Meiß-
ner, die am Freitag vom Kreissportbund Weimarer Land zur „Nach-
wuchssportlerin des Jahres 2025“ gekürt wurde – eine verdiente An-
erkennung für ihre kontinuierlich starken Leistungen. Auch sportlich 
konnten wichtige Erfolge erzielt werden. So wurden Friedolin und Elli 
in den Deutschen Bundeskader berufen und sammelten beim Chikara 
Cup entscheidende Punkte für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft. 
Mathilda und Eric sicherten sich bereits frühzeitig ihr Ticket für die 
Deutsche Meisterschaft der Schüler im Juni. Darüber hinaus wurden 
zahlreiche weitere Talente durch die Thüringer Landestrainer für das 
Budapest Randori nominiert. Neben Friedolin, Elli, Mathilda und Eric 
gehören auch Kuri, Yoshi, Alisa, Annabell und Lias zum Aufgebot. Da-
mit sind sie bestens vorbereitet, um sich die verbleibenden Startplätze 
für die Deutschen Meisterschaften zu erkämpfen. Auch Lydia hat ihr 
Ziel klar vor Augen und möchte sich am 9. Mai noch qualifizieren. 
Ein besonderes Highlight bot das U16-Randori: Agatha und Luisa lie-
ferten sich einen spektakulären Kampf, der mit einem Ergebnis von 
27:30 endete und sicherlich allen Beteiligten noch lange in Erinnerung 
bleiben wird. Für einen weiteren besonderen Moment sorgte Hanna 
Gottschald, die bei ihrem ersten Wettkampf direkt einen Podiumsplatz 
erreichte. Zusätzlich fanden Vergleichskämpfe mit Teams aus Nieder-
sachsen und Rheinland-Pfalz statt, die wertvolle Erfahrungen brachten. 
Für einige der Nominierten geht die Reise bereits weiter – der nächste 
internationale Halt ist Österreich. Doch nicht nur im Leistungssport, 
auch im Breitensportbereich gab es zahlreiche positive Entwicklungen. 
Bei den TAO TE Games, verbunden mit dem Deutschen Sportabzei-
chen, standen Spaß und Bewegung im Vordergrund. Der Lehrgang am 
21. März 2026 stellte mit einer Rekordteilnehmerzahl einen weiteren 
Meilenstein dar. Als Gasttrainerin besuchte uns Johanna Sassenberg 
aus Dresden, die ihr umfangreiches Karatewissen an die Teilnehmer 
weitergab. Abgerundet wurde das vielseitige Programm durch einen 
Erste-Hilfe-Kurs sowie einer Kakao-Zeremonie in Kombination mit 
Qi Gong, die in den eigenen Räumlichkeiten stattfanden und sowohl 
sportliche als auch gemeinschaftliche Aspekte stärkten. Insgesamt 
zeigt sich: Der Nachwuchs ist nicht nur leistungsstark, sondern auch 
breit aufgestellt – beste Voraussetzungen für eine weiterhin erfolgrei-
che Zukunft. 

Christin Rochau, Tao Te Kranichfeld

Einladung zur Mitglieder- und Wahlversammlung der 
Jagdgenossenschaft Rittersdorf

Am Freitag, dem 10. April 2026, findet 19:00 Uhr im Vereinshaus 
Rittersdorf die jährliche Mitglieder- und Wahlversammlung  der Jagd-
genossenschaft Rittersdorf statt. Hierzu laden wir alle Jagdgenossen/-
genossinnen, die Eigentümer(innen) von Land bzw. Wald in der Ge-
markung Rittersdorf sind, herzlich ein.

Tagesordnung:
1.	 Eröffnung und Begrüßung
2.	 Bericht des Vorstandes
3.	 Bericht des Kassenwartes
4.	 Bericht der Kassenprüfer
5.	 Bericht der Jäger
6.	 Anfragen und Diskussion zu den Berichten
7.	 Beschlussfassung
7.1.	 Beschluss zum Bericht des Vorstandes
7.2.	 Beschluss zum Bericht des Kassenwartes
7.3.	 Beschluss zum Bericht der Kassenprüfer
7.4.	 Beschluss zur Entlastung des Vorstandes, Kassenwartes u. der   
	 Kassenprüfer  
8.	 Wahl der Wahlkommission
9.	 Wahl des Vorstandes
10.	 Wahl der Kassenprüfer
11.	 Konstituierung des neuen Vorstandes
12.	 Schlusswort des Jagdvorstehers

Hinweis bei Verhinderung eines Jagdgenossen/einer Jagdgenossin 
Bei der Beschlussfassung der Jagdgenossenschaft kann sich jeder 
Jagdgenosse/-genossin durch seinen Ehegatten/ Ehegattin, durch ei-
nen volljährigen Verwandten in gerader Linie, durch eine in seinem 
Dienst ständig beschäftigte volljährige Person oder durch eine(n) 
bevollmächtigte(n) Volljährige/n derselben Jagdgenossenschaft an-
gehörenden Jagdgenossen/-genossin vertreten lassen. Für die Ertei-
lung der Vollmacht an einen Jagdgenossen/-genossin ist die schrift-
liche Form erforderlich. Ein(e) bevollmächtigter/ bevollmächtigte 
Vertreter(in) darf höchstens drei Jagdgenossen/-genossinnen vertreten.

Es besteht die Möglichkeit, 30 Minuten vor Versammlungsbeginn Ein-
sicht in das Jagdkataster und in sonstige zu beschließenden Unterlagen 
zu nehmen. Da die Neuwahl von Vorstand und Kassenprüfer anstehen, 
bitten wir um Vorschläge für diese, welche in der Mitgliederversamm-
lung vorgebracht  werden können. Wir möchten darum bitten, sollten 
Änderungen an Wald- und Feldflächengrößen sowie Änderungen des 
Eigentümers oder der Bankverbindung vorliegen, diese zur Mitglieder-
versammlung mitzubringen. Für die Verpflegung ist im Anschluss der 
Versammlung gesorgt.

Der Jagdvorsteher

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
der Jagdgenossenschaft Tonndorf/Nauendorf
Eine Jagdgenossenschaft ist der Zusammenschluss aller Grundstücks-
eigentümer bejagbarer Flächen innerhalb eines gemeinschaftlichen 
Jagdbezirkes. Automatisch Mitglied sind alle Eigentümer von land-, 
forst- oder anderweitigen bejagbaren Grundstücken innerhalb des 
Jagdbezirkes – unabhängig davon, ob sie selbst Jäger sind oder nicht.
Die Jagdgenossenschaft sorgt für eine geordnete Jagdausübung, den 
Schutz von Wildbeständen sowie die Wahrung der Interessen der 
Grundstückseigentümer und lädt daher herzlich zur Jahreshauptver-
sammlung ein.

Datum: 14. April 2026
Ort: Burghof Tonndorf, Schenkenstraße 150
Beginn: 18:30 Uhr

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
3. Rechenschaftsbericht der Jagdpächter
4. Kassenbericht
5. Prüfung des Kassenberichtes durch die Revisionskommission
6. Entlastung des Vorstandes und des Kassenwartes
7. Beschluss über laufende Anträge
8. Diskussion

Der Vorstand
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Einladung zur Versammlung der Jagdgenossen der Jagdgenossenschaft Klettbach-Schellroda

Für das Jagdjahr 2025/2026 fi ndet die Versammlung der Jagdgenossen der Jagdgenossenschaft Klettbach-Schellroda am Freitag, dem 17. April 
2026, 19:00 Uhr, im Bürgerhaus Klettbach statt.

Folgende Tagesordnung ist aufgestellt:
1. Begrüßung und Bestätigung der Tagesordnung; Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bericht des Vorstands
3. Bericht des Kassenführers
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Aussprache zu den Berichten
6. Entlastung des Kassenführers
7. Entlastung des Vorstands
8. Beschlussfassungen
9. Berichte der Pächter
10. Sonstiges

Anträge zur Tagesordnung können schriftlich bis einschließlich 10.04.2026 (Posteingang) an den Vorstand der Jagdgenossenschaft, c/o Richard 
König, Sperlingsberg 6, 99438 Bad Berka OT Tannroda, gerichtet werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Versammlung nicht öff entlich ist 
und an ihr nur Eigentümer bejagbarer Flächen in den Gemarkungen Klettbach und Schellroda teilnehmen dürfen. Im Zweifel ist für die Teilnahme 
ausschließlich die Vorlage eines Grundbuchauszuges, nicht älter als 6 Wochen, maßgebend. Die Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl 
der erschienen und vertretenen Jagdgenossen und der damit verbundenen Flächen beschlussfähig. Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse 
durch seinen Ehegatten bzw. durch eine andere volljährige Person, die Mitglied der Jagdgenossenschaft Klettbach-Schellroda ist, mit schriftlicher 
Vollmacht vertreten lassen. Bei eventuellen Abstimmungen und Beschlussfassungen ist die vertretene Person an das Abstimmungsverhalten der 
bevollmächtigten Person gebunden.

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Klettbach-Schellroda.
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Veranstaltungen
Veranstaltungen in unseren Mitgliedsgemeinden

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort

04.04.2026 Osterfeuer Stedten

04. – 
06.04.2026

Ritter- und Drachenspektakel Niederburg Kranichfeld

05.04.2026 21:00 Uhr Osterbeatzzz Burghof Tonndorf

07.04.2026 14:00 Uhr Seniorentreff Baumbachhaus Kranichfeld

09.04.2026 15:00 Uhr Schachspiel für Erwachsene Baumbachhaus Kranichfeld

18.04.2026 14:00 Uhr Neu: Kreativcafé (Basteln, Spielen oder Handarbeiten) Baumbachhaus Kranichfeld

19.04.2026 14:00 Uhr Reinhard Dörnfeld lädt zum Stadtspaziergang ein Sparkasse Kranichfeld

19.04.2026 17:00 Uhr Vernissage „3 x Kunst im Baumbachhaus“ Baumbachhaus Kranichfeld

22.04.2026 15:00 Uhr Auf Baumbachs Spuren – Treffen der Baumbachfreunde Baumbachhaus Kranichfeld

22.04.2026 19:00 Uhr Offene Gesprächsrunde im Baumbachhaus „Wie geht es 
dir mit dem langsamen Schwinden des Bargelds und dem 
digitalen Euro?“

Baumbachhaus Kranichfeld

24.04.2026 18:00 Uhr Saisonauftakt Weinabend „Kranichfeld legt auf… 
Schellackplatten vom alten Grammophon“

Baumbachhaus Kranichfeld

24.04.2026 19:00 Uhr Lebenslieder mit Matthias Gehler und Band Kirche Klettbach

25.04.2026 09:30 Uhr Lauf in den Frühling Grundschule Kranichfeld

27.04.2026 18:30 Uhr Offenes Atelier – Malkurs für Erwachsene Baumbachhaus Kranichfeld

30.04.2026 18:00 Uhr Tanz in den Mai Sportplatz Kranichfeld

30.04.2026 18:00 Uhr Maibaumsetzen Burghof Tonndorf

30.04.2026 19:00 Uhr Verkehrsteilnehmerschulung der Verkehrswacht Thüringen Baumbachhaus Kranichfeld

30.04.2026 Maibaumsetzen Stedten

01.05.2026 09:30 Uhr Stiefelburglauf Tonndorfer Schlossbergstadion

01.05.2026 12:00 Uhr Sternradtour Baumbachhaus Kranichfeld

01.05.2026 13:00 Uhr Bücherfrühling Bücherei Kranichfeld

01.05.2026 15:00 Uhr Straßenfußballturnier Tonndorfer Schlossbergstadion

01. – 
03.05.2026

Frühlings- und Gartenmarkt Niederburg Kranichfeld

02.05.2026 14:00 Uhr Trödel & Tatütatat Flohmarkt Feuerwehr Kranichfeld

05.05.2026 14:00 Uhr Seniorentreff Baumbachhaus Kranichfeld

„Wenn Gedanken Flügel hätten“
Lebenslieder mit Matthias Gehler und Band in der Trinitatiskirche in Klettbach

Matthias Gehler wuchs in Crimmitschau auf. Nach einer Ausbildung zum Elektriker studierte er Theologie, Psychologie und Kommunikation. 
In den 1980er Jahren arbeitete er als Pfarrer und Journalist und tourte als Liedermacher durch die DDR. 1990 wurde er von Lothar de Maizière 
als Staatssekretär und Regierungssprecher in die erste frei gewählte DDR-Regierung berufen. Nach der Wiedervereinigung war er Berater des 
Rundfunkbeauftragten und Chefredakteur des MDR Thüringen. 2014 erschien sein erstes Buch mit Liedern und Geschichten aus der Zeit vor 
der friedlichen Revolution. Einige Lieder gibt es auch auf CD. Seit einiger Zeit gibt er wieder Konzerte und trat mit seiner Band u. a. in Erfurt, 
Arnstadt, Aschaffenburg und in den Niederlanden auf. Am 24. April 2026, um 19:00 Uhr, sind Matthias Gehler und Band in der Trinitatiskirche 
Klettbach zu Gast und möchten mit ihren Liedern unseren Gedanken Flügel verleihen.

Olaf Enders
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Sternenradfahrt in den Mai über den
Ilmtal-Radweg zum Baumbachhaus in Kranichfeld

Am 1. Mai 2026 ist es wieder soweit. Zum 29. Mal streben 
große und kleine Radfahrer zum Ilmtal-Radweg und fi n-
den, von sieben Startorten aus, ihr Ziel in Kranichfeld, am 
Geburtshaus des Dichters Rudolf Baumbach, um dort ei-
nige schöne und interessante Stunden zu verbringen. Auf 
dem Weg nach Kranichfeld kann das von Rudolf Baum-
bach gedichtete Lied „Hoch auf dem gelben Wagen“ ge-
sungen werden. Die Fahrradfahrer kommen aus Apolda, 
Weimar, Ilmenau, Stadtilm, Jena, Blankenhain und Arn-
stadt. Ihnen wird nach einer entspannten und gemütlichen 
Familienradwanderung am Baumbachhaus etwas Erho-
lung und ein buntes Programm geboten. Auch Radfreun-
de aus Kranichfeld und der näheren Umgebung können 
an einer geführten Radtour entlang der Ilm ihrem Hobby 
nachgehen. Nach gewohnter Art wird eine Live-Band – 
„Crepes Suzette“ - und ein Solist - Holger Sommer - auf-
treten und unser Moderator Holger wird für Unterhaltung 
und Gemütlichkeit in musikalischer Atmosphäre sorgen. 
Des Weiteren gibt es einen bunten Flohmarkt und weitere 
kleinere und größere Attraktionen. Selbstverständlich un-
terstützt uns der Anglerverein aus Kranichfeld und die le-
gendäre Suppe, Bratwürste, Fingerfood sowie Kaff ee und 
von unseren Backfrauen liebevoll gebackenen Kuchen 
werden nicht fehlen. Wir freuen uns, die Radfahrer aus 
dem Umland und die Besucher aus unserem Ort und der 
näheren Umgebung begrüßen zu dürfen, die mit uns den 
Tag erleben wollen.

Maibaumsetzen in Tonndorf am 30.04.2026

Am Donnerstag, dem 30. April 2026, beginnt das traditionelle Mai-
baumsetzen auf dem Gelände des Burghofes um 18:00 Uhr. Dazu 
möchte Sie der SV 70 Tonndorf e.V. ganz herzlich auch im Namen 
des Bürgermeisters  Herrn Tony Röser einladen. Bei hoff entlich schö-
nem Wetter gibt es sicherlich gute Gespräche und Unterhaltung für 
Jedermann. Für den Hunger brennt der Rost und Getränke sollten auch 
ausreichend vorhanden sein.  Auch der nächste Tag, der 1. Mai, ist mit 
Höhepunkten komplett ausgestattet. Hier sind natürlich alle sportbe-
geisterten Leute und Interessierte gefragt. Jeder Besucher ist ebenfalls 
sehr gern gesehen.

42.Stiefelburglauf am 01.05.2026

Start/Ziel: Tonndorfer Schlossbergstadion, der Lauf führt   
 über die Stiefelburg und am Schloss Tonndorf vor-  
 bei, gute Laufwege

  • Strecken: Nordic Walking 13 km, 
   Start 09:30 Uhr; Lauf 13 km, 
   Start 10:00 Uhr; Lauf  6,5 km, 
   Start 10:05 Uhr; Lauf  2 km, 
   Start 10:10 Uhr

Anmeldung:  vor Ort ab 8:00 Uhr bis 30 min vor Start 
Startgebühr:  7 Euro je Lauf, Kinder bis 14 Jahre frei 
Kaution: 5 Euro je Transponder
Wertung: es erfolgt eine Gesamtwertung je Lauf, die Sieger   

 und Platzierten erhalten jeweils kleine Preise
Medaillen: für die Sieger und Platzierten bei der Ehrung, 
  sowie Medaillen für alle Läufer

Ab 15:00 Uhr beginnt voraussichtlich unser Straßenfußballturnier. In 
diesem Jahr werden wieder Mannschaften aus den jeweiligen Tonn-
dorfer Straßen starten.
Anmeldung:  ab 13:30 Uhr am Schlossbergstadion 
  ( 1,00 € Dressgeld )

Garantierter Spaß für jedermann, der Lust und Laune zum Fußball-
spielen besitzt.

Unsere Fußballerfrauen bieten leckeren selbstgebackenen Kuchen an.

An allen Tagen ist für Getränke gesorgt und der Rost brennt!!!!
      
Fred Menge  Vorsitzender SV 70 Tonndorf e.V.   
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Evang.-Luth. Pfarramt Kranichfeld
Gottesdienste
04.04.2026, 22:00 Uhr Kranichfeld 
05.04.2026, 09:00 Uhr Rittersdorf 
05.04.2026, 10:00 Uhr Kranichfeld 
05.04.2026, 11:00 Uhr Tonndorf
06.04.2026, 10:00 Uhr Hohenfelden
06.04.2026, 11:00 Uhr Nauendorf
12.04.2026, 10:00 Uhr Kranichfeld 
12.04.2026, 19:00 Uhr Kranichfeld
15.04.2026, 18:00 Uhr Kranichfeld
19.04.2026, 10:00 Uhr Kranichfeld
24.04.2026, 17:00 Uhr Hohenfelden
26.04.2026, 10:00 Uhr Kranichfeld
26.04.2026, 11:00 Uhr Rittersdorf
26.04.2026, 14:00 Uhr Stedten

Kirche Tonndorf
dienstags, 20:00 Uhr Gebet
samstags, 18:00 Uhr Wochenschluss-Andacht

Gemeindenachmittag
08.04.2026, 15:00 Uhr Pfarrhaus Kranichfeld

Pfarramt Kranichfeld, Kirchplatz 4, 99448 Kranichfeld
Telefon 036450 42157, E-Mail pfarramt@kirche-kranichfeld.de

Katholisches Pfarramt Weimar

Gottesdienste in Kranichfeld
06.04.2026, 10:00 Uhr
18.04.2026, 18:00 Uhr

Evang.-Luth. Pfarramt Klettbach

03.04.2026, 15:00 Uhr Andacht in Schellroda
05.04.2026, 06:00 Uhr Osterfeuer und Ostermorgen in Klett-
bach
23.04.2026, 18:00 Uhr Andacht in Klettbach
24.04.2026, 19:00 Uhr Konzert-Lesung in Klettbach

Die Kirche in Klettbach ist samstags bis zum Einläuten des Sonntags 
geöff net. Am 18.04.2026, 09.05.2026, 20.06.2026 und 25.07.2026 gibt 
es zur Sonntagsbegrüßung um 16:00 Uhr in Klettbach eine Meditation 
mit Musik.
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Verkauf von städtischen Wohnungen

Das Immobilienbüro Apel verkauft im Auftrag der Stadt Kranichfeld 
fünf Zweiraum- und eine Einraum- Eigentumswohnungen in 
der Mohrentaler Straße 13 a und b in 99448 Kranichfeld. Die 
Wohnfl äche beträgt 25,5 m² bzw. 45,5 m² und besteht aus zwei 
Zimmern, Küche, Bad, Flur und jeweils ein Kellerraum sowie 
einem Stellplatz. Die Wohnungen werden einzeln oder auch als 
Paket verkauft. Die Wohnungen sind alle vermietet. Anfragen und 
Kaufangebote können unter E-Mail immo.buero.apel@t-online.de 
und Telefon 036450 31341 erfolgen.
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Stefan Lange
Steuerberater
Dipl.-Betriebswirt (BA)

WWW.ECOVIS.COM

Im Dorfe 1a
99448 Nauendorf

Tel.: +49 (0)36209- 438 460
stefan.lange@ecovis.com
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ten · Ansichtskarten · Aufkleber · Bücher · Broschüren · Briefblätter · Computersatz · Digitaldruck · Durchschreibesätze · Elektronische
Bildbearbeitung · Etiketten · Faltblätter · Familiendrucksachen · Farbdrucke in Kleinstaufl agen · Formulare · Geschäftsdrucksachen
· Handzettel · Imagebroschüren · Kalender · Kataloge · Klebebindung · Lithos · Monatsschriften · Nachdrucke · Ordner ·
Plakate · Prägungen · Präsentationsmappen · Proofs · Prospekte · Scan-Service · Schreibtischunterlagen · Speisekarten · Stanzungen
· Umschläge · Urkunden · Visitenkarten · Vordrucksätze · Wire-O-Bindung · Werbedrucke · Zeitschriften · Ansichtskarten · Aufkleber
· Bücher · Broschüren · Briefblätter · Computersatz · Digitaldruck · Durchschreibesätze · Elektronische Bildbearbeitung ·
Etiketten · Faltblätter · Familiendrucksachen · Farbdrucke in Kleinstaufl agen · Formulare · Geschäftsdrucksachen · Handzettel ·
Imagebroschüren · Kalender · Kataloge · Klebebindung · Lithos · Monatsschriften · Nachdrucke · Ordner · Plakate · Prägungen
· Präsentationsmappen · Proofs · Prospekte · Scan-Service · Schreibtischunterlagen · Speisekarten · Stanzungen · Umschläge ·
Urkunden · Visitenkarten · Vordrucksätze · Wire-O-Bindung · Werbedrucke · Zeitschriften · Ansichtskarten · Aufkleber · Bücher ·
Broschüren · Briefblätter · Computersatz · Digitaldruck · Durchschreibesätze · Elektronische Bildbearbeitung · Etiketten · Faltblätter
· Familiendrucksachen · Farbdrucke in Kleinstaufl agen · Formulare · Geschäftsdrucksachen · Handzettel · Imagebroschüren ·

Hahndruck Kranichfeld e.K.
Georgstraße 7 · 99448 Kranichfeld

Tel.: 036450 / 42315 · Fax 036450 / 30031 
www.hahndruck.de · mail@hahndruck.de

ten · Ansichtskarten · Aufkleber · Bücher · Broschüren · Briefblätter · Computersatz · Digitaldruck · Durchschreibesätze · Elektronische
Bildbearbeitung · Etiketten · Faltblätter · Familiendrucksachen · Farbdrucke in Kleinstaufl agen · Formulare · Geschäftsdrucksachen
· Handzettel · Imagebroschüren · Kalender · Kataloge · Klebebindung · Lithos · Monatsschriften · Nachdrucke · Ordner ·
Plakate · Prägungen · Präsentationsmappen · Proofs · Prospekte · Scan-Service · Schreibtischunterlagen · Speisekarten · Stanzungen
· Umschläge · Urkunden · Visitenkarten · Vordrucksätze · Wire-O-Bindung · Werbedrucke · Zeitschriften · Ansichtskarten · Aufkleber
· Bücher · Broschüren · Briefblätter · Computersatz · Digitaldruck · Durchschreibesätze · Elektronische Bildbearbeitung ·
Etiketten · Faltblätter · Familiendrucksachen · Farbdrucke in Kleinstaufl agen · Formulare · Geschäftsdrucksachen · Handzettel ·
Imagebroschüren · Kalender · Kataloge · Klebebindung · Lithos · Monatsschriften · Nachdrucke · Ordner · Plakate · Prägungen
· Präsentationsmappen · Proofs · Prospekte · Scan-Service · Schreibtischunterlagen · Speisekarten · Stanzungen · Umschläge ·
Urkunden · Visitenkarten · Vordrucksätze · Wire-O-Bindung · Werbedrucke · Zeitschriften · Ansichtskarten · Aufkleber · Bücher ·
Broschüren · Briefblätter · Computersatz · Digitaldruck · Durchschreibesätze · Elektronische Bildbearbeitung · Etiketten · Faltblätter
· Familiendrucksachen · Farbdrucke in Kleinstaufl agen · Formulare · Geschäftsdrucksachen · Handzettel · Imagebroschüren ·

Ab Januar auch in unserem Ladengeschäft/Büro in Blankenhain, 
Marktstr. 5 kostenfreie Beratung und Angebote bekommen!

„Endlich Glasfaser-Ausbau in Kranichfeld, Bad Berka, Blankenhain 
und den Ortsteilen in fast jedes Gebäude!“
Alles gute für das Jahr 2026!

Vorteile durch CTS sichernVorteile durch CTS sichern


